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§ 139 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

Wenn ein Abgabep,ichtiger nachträglich aber vor dem Ablauf der Verjährungsfrist (§§ 207 bis 209a) erkennt, daß er in

einer Abgabenerklärung oder in einem sonstigen Anbringen der ihm gemäß § 119 obliegenden P,icht nicht oder nicht

voll entsprochen hat und daß dies zu einer Verkürzung von Abgaben geführt hat oder führen kann, so ist er

verpflichtet, hierüber unverzüglich der zuständigen Abgabenbehörde Anzeige zu erstatten.

In Kraft seit 19.04.1980 bis 31.12.9999
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